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Allgemeine nichttechnische Zusammenfassung 

Die Firma SV Sandvertriebs- und Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KG, Haimendorfstraße 100, 91126 Schwab-

ach, betreibt seit vielen Jahren die Gewinnung und Aufbereitung von Quarzsand im Tagebau „Wolkersdorf“. We-

gen der absehbaren Erschöpfung der Rohstoffvorräte an der derzeitigen Abbaustelle innerhalb der genehmigten 

Grenzen beabsichtigt die Firma eine Erweiterung ihrer Abbauflächen nach Süden. Mit dieser Erweiterung sollen 

die Abbauflächen um eine Fläche von etwa 9,5 ha ausgeweitet werden. Die Grundstücksflächen des Plangebiets 

für die Erweiterung umfassen mit etwa 15,9 ha auch die Grenzabstandsflächen und weitere Restflächen der Ab-

baugrundstücke sowie ausgedehnte Waldflächen im Osten, die nicht zum Abbau vorgesehen sind. Diese Wald-

flächen im Osten sollen als Ruhebereiche vorrangig für die Ziele des Arten- und Biotopschutzes erhalten bleiben. 

Die langjährige Erkundung der Lagerstätte hat ergiebige Vorräte ergeben. Diese Vorräte sollen einen Beitrag 

leisten für die Deckung des Bedarfs an Quarzsand für ca. 10 Jahre. Der Rohstoff wird insbesondere als hochwer-

tiger Zuschlag für die Betonproduktion verwendet. Damit wird in hohem Maße zur Deckung des bestehenden 

Bedarfs an Betonprodukten beigetragen; die damit verbundenen Arbeitsplätze werden dadurch gesichert. 

Die geplanten Erweiterungsflächen erstrecken sich als Streifen unmittelbar südlich angrenzend an den beste-

henden Tagebau „Wolkersdorf“ zwischen zwei parallelen Wald-/ Feldwegen an einem flachen südexponierten 

Hang. 

Die bestehenden Abbauflächen liegen vollständig innerhalb des Vorranggebiets QS 1 für den Abbau von Quarz-

sand, das im Regionalplan der Planungsregion 7 „Nürnberg“ festgelegt ist. Die jetzt für einen Abbau vorgesehe-

nen Flächen liegen außerhalb dieses Vorranggebietes. Sie sind vollständig bewaldet und liegen innerhalb des 

Landschaftsschutzgebiets „Im Gebiet Kappelberg und Ellbogental“ der Stadt Schwabach, das sich nach Osten 

bis an die Bahnlinie Nürnberg-Treuchtlingen und im Süden bis nahe an die Bebauung von Limbach (Stadt 

Schwabach) erstreckt. Entsprechend § 4 Abs. 1 Nr. 1f der Verordnung über das genannte Landschaftsschutzge-

biet bedarf die Gewinnung von Bodenschätzen innerhalb des Schutzgebietes der Erlaubnis. 

Andere Schutzgebiete, wie Trinkwasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile 

oder Natura2000-Gebiete liegen in unterschiedlichen Entfernungen vom Planbereich, jeweils so weit entfernt, 

dass eine Erweiterung des Abbaus keine Beeinträchtigungen verursachen kann. Baudenkmale oder Bodendenk-

male sind im Gebiet und der unmittelbaren Umgebung nicht verzeichnet. 

Von der vorhandenen Infrastruktur, der Fernwasserleitung (infra), der Stromleitung (Tennet TSO) und der Bun-

desstraße B 2 wird mit dem Abbau ein ausreichender Abstand eingehalten. Wechselseitige Beeinträchtigungen 

von Verkehr, Leitungsanlagen oder Leitungsbetrieb können durch die Erweiterung des Abbaus nicht entstehen. 

Die Entfernung der geplanten Abbaubereiche innerhalb des Erweiterungsgebiets zu ± geschlossenen Ortsteilen 

beträgt in der Luftlinie zu Wolkersdorf (Gewerbegebiet) ca. 520 m, zu Limbach (Wohnbauflächen) etwa 980 m, 

zu Raubershof (Gemischte Bauflächen) ca. 660 m und zur Streubebauung östlich entlang der Bahnlinie Nürn-

berg-Treuchtlingen (Wohnbauflächen) etwa 560 m. Die bestehenden Abbauflächen liegen fast ausnahmslos nä-

her zur Bebauung. 

Für die Erweiterungsflächen wird eine Abbaumenge (roh) von etwa 1,6 Mio. m³ Quarzsand erwartet. Die Abbau-

dauer wird für die Erweiterungsfläche mit etwa 10 Jahren veranschlagt. 

Eine leistungsstarke und in hohem Maße umweltschonend arbeitende Aufbereitungsanlage ist mit den erforder-

lichen Nebenanlagen bereits vorhanden und an das überörtliche Stromnetz angeschlossen. Auch die sonstigen 

benötigten Anlagenteile sind bereits vorhanden. Sie bestehen im Wesentlichen aus: 

 einer Fahrzeugwaage zur Mengenerfassung. 
 mehreren Baucontainern für Büro und Aufenthalt der Beschäftigten sowie Bodenlabor. 
 einer regelkonform befestigten Fläche für die Betankung der mobilen Baumaschinen. 
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Ebenfalls vorhanden ist eine asphaltierte Zufahrt, die von der Bundesstraße B 2 abzweigt und nach kurzer Pas-

sage eines Gewerbegebiets abseits der Wohnbebauung zur Einfahrt des Tagebaus führt. Diese Zufahrt wird wei-

terhin benutzt. 

Der vorgelegte Antrag für die Erweiterung des Sandabbaus mit seiner äußeren Abgrenzung und der inneren Glie-

derung ist Ergebnis einer ausführlichen Betrachtung und Diskussion unterschiedlicher Alternativen und Varian-

ten, einschließlich der Nullvariante. 

Innerhalb des geplanten Abbaubereichs der Erweiterung soll eine offene Betriebsfläche in einer Größenordnung 

von ca. 1,5 ha eingehalten werden. Dies bedingt eine schnelle Abfolge von Freimachung, Abbau, Wiederverfül-

lung und Wiedernutzbarmachung. Für die Nachfolgenutzung ist wieder eine vollständige Bewaldung des Gebiets 

vorgesehen. 

Zur Vorbereitung des Abbaus werden zunächst unter maßgeblicher Beteiligung der seit langem tätigen ökologi-

schen Begleitung umfangreiche Detailuntersuchungen und Schutzmaßnahmen zur vorhandenen Tierwelt 

durchgeführt, um deren Fortbestand sicherzustellen und mögliche Störungen zu vermeiden. 

Anschließend wird der vorhandene Bewuchs entfernt. Der Oberboden wird abgeschoben und in Mieten innerhalb 

und am Rand der Abbauflächen gelagert oder gleich wieder auf den nahe gelegenen Rekultivierungsflächen auf-

gebracht. 

Der darauf folgende Abbau wird abschnittsweise in verschiedenen Ebenen bis zur gutachtlich vorgeschlagenen 

Abbausohle vorangetrieben. Zum Schutz des Grundwassers wird dabei eine Überdeckung des Grundwassers von 

mindestens zwei Meter Stärke belassen. Für die innerbetrieblichen Transporte werden außer den vorhandenen 

Fahrzeugen und Geräten auch Förderbänder eingesetzt, die neu installiert und immer wieder versetzt werden 

müssen. 

Parallel zum Abbau wird die bisherige Geländeform durch Verfüllung der Grube wieder hergestellt. Für die Ver-

füllung im Bereich der Erweiterungsflächen wird außer den grubeneigenen Rückständen aus Abbau und Aufbe-

reitung Material verwendet, das die Zuordnungswerte bis Z 0 des Leitfaden „Verfüllung von Gruben, Brüchen 

und Tagebauen“ einhält. Da die Verfüllung im bestehenden Tagebau bereits nach den Maßgaben des Verfülllei-

tfadens erfolgt, wird für die geplante Erweiterung an diesem Regelungsregime festgehalten. 

Nach Wiederherstellung der ursprünglichen Geländeform wird der vorherige Oberboden wieder angedeckt. Ver-

füllung und Rekultivierung folgen hinsichtlich Reihenfolge und Ausdehnung den Abschnitten für den Abbau. 

Als Grundlage für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens wurden, entsprechend den Ergeb-

nissen des Scoping-Termins, diverse Untersuchungen vorgenommen und zu Grunde gelegt: 

 zur wasserwirtschaftlichen Bewertung einschließlich einer Betrachtung zu den Zielvorgaben der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie. 

 zur Tierwelt im Planungsraum. 
 zur Flora und Vegetation im Planungsraum. 

Staubbelastungen für Einwohner in den umliegenden Ortschaften durch die Abbautätigkeit und die Transporte 

sind wegen der Entfernungen, der Hauptwindrichtung und der bereits asphaltierten Zufahrt nicht zu befürchten. 

Beeinträchtigungen durch entstehenden Lärm aus der Abbautätigkeit sind ebenfalls nicht zu erwarten. Durch 

den geplanten Ersatzneubau der Stromleitung „Juraleitung“ zwischen dem bestehenden Tagebau und der Be-

bauung von Wolkersdorf kann eine bauzeitliche Zunahme von Verkehrsbewegungen und damit von Schallemis-

sionen auftreten. Nachteilige klimatische Veränderungen durch den Abbau können nicht gesehen werden. Unter 

der Annahme, dass die Nachfrage nach hochwertigen Sandprodukten im Ballungsraum nicht geringer wird, kann 

eine Erweiterung des Abbaus in Bezug auf die Emission von klimawirksamen Gasen als klimaschonender be-

trachtet werden, als die Einstellung des Abbaus. 
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Für die Erholung hat das Gebiet aufgrund der Ortsnähe eine gewisse Bedeutung. Eine Verschlechterung der Er-

holungseignung ist durch den Erhalt der vorhandenen Wege und durch die vorgesehene Kleinräumigkeit des 

Abbaus nicht zu erwarten. 

Die Wirkung des Abbaus auf das Landschaftsbild wird durch Einhaltung von Abständen und durch zügige ab-

schnittsweise Rekultivierung so gering wie möglich gehalten. Aufgrund der Morphologie und der Lage des Ge-

biets zu den Siedlungen und Verkehrswegen ist die Wahrnehmung einer Veränderung ohnehin nur für eine über-

schaubare Anzahl von Personen möglich. 

Durch den Abbau sind Wälder betroffen. Nach Festlegung des Regionalplans soll deren Fläche im Verdichtungs-

raum nicht verringert werden. Größere Teilflächen des Plangebiets liegen außerhalb der eigentlichen Abbaube-

reiche und werden erhalten und entsprechend den Zielen des Arten- und Biotopschutzes entwickelt. Die vorge-

sehenen Abbauflächen werden vollständig wieder bewaldet. Durch die Rekultivierung werden wieder Waldflä-

chen hergestellt, die mit anderer Artenzusammensetzung widerstandsfähiger auf die klimatischen Herausforde-

rungen reagieren können, als die bestehenden, teils erheblich vorgeschädigten Nadelholzforste. Unter Berück-

sichtigung der verbindlichen Rekultivierungspläne der benachbarten Abbaustellen ist mit der Gesamtrekultivie-

rung eine Mehrung der Waldfläche verbunden. 

Im Rahmen der Bearbeitung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutz-rechtlichen Prüfung 

wurden die nachgewiesenen Vorkommen von europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten geprüft. 

Nach konkreter Festlegung der Abbaubereiche wurden die darin enthaltenen Maßnahmen und bedingten Maß-

nahmenkataloge zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt. Bei Beachtung der nun festgelegten Vermei-

dungsmaßnahmen für die relevanten Tierarten ist eine Gefährdung lokaler Populationen nicht zu erwarten. 

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs und des Kompensationsumfangs entsprechend den Vorgaben der 

BayKompV und der zugehörigen Arbeitshilfe für den Bodenschatzabbau ergab, dass der Eingriff ausgeglichen 

ist. 

Bei der Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens wurden keine Beeinträchtigungen oder erhebliche Be-

lästigungen für den Menschen ermittelt. Die z.T. erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen- und 

Tierwelt werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen, die Rekultivierung und begleitende Maßnahmen 

auf ein verträgliches Ausmaß reduziert. Gegen eine mögliche Verschmutzung von Oberflächenwasser und 

Grundwasser ist Vorsorge getroffen. 
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